Klassische konfessionelle Zuordnung von 

Pfarrdienst und Gemeindeleitung 
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RÖMISCH-KATHOLISCH

Der Priester – das Abbild des Hauptes des Leibes (=Christus) – steht als Repräsentant Christi über dem Allgemeinen Priestertum; er ist es, der die Gemeinde leitet.
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LUTHERISCH

Das von Gott gestiftete Predigtamt steht innerhalb des Allgemeinen Priestertums, aber als eigene Größe neben der Gemeindeleitung (Vetorecht).
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REFORMIERT (Calvin)
Der Pastor steht im Verbund mit Lehrer und Diakon, allerdings als deren „Chef“, Rolle der Ältesten in Genf unklar.
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REFORMIERT (Schweiz)
Pfarrerin oder Pfarrer sind theologisch Mitarbeitende der Gemeinde und stehen z.T.  außerhalb der Gemeindeleitung. Der Leib hat kein „Haupt“.
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UNIERT:

Pfarrerin und Pfarrer sind Delegierte des Allgemeinen Priestertums (Leib Christi), an der Gemeindeleitung beteiligt, aber zugleich in den Bereichen Verkündigung und Seelsorge selbständig.
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